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Werden Flächen während des Kalenderjahres durch Straßen, Wege, Gebäu-
de und dergleichen dauerhaft verbaut, verlieren sie ihre Beihilfefähigkeit.
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Wann gibt es Beihilfen trotz nicht 
landwirtschaftlicher Nutzung?

Vorsicht: Siloballen darf man 
auf NAT-Flächen nicht la-
gern.
	�  Die Fläche wird durch die La-

gerung nicht nachhaltig be-
einträchtigt.

Hält man diese Lagerbedin-
gungen ein, muss man den 
Mehrfachantrag nicht korri-
gieren, die Prämien stehen zu 
und eine Meldung an die AMA 
ist nicht erforderlich.
Viehtränken und Futterraufen 
und damit verbundene klein-
räumige Kahlstellen gehören 
zur Weidewirtschaft und sind 
vielfach unvermeidbar. Auch 
hier handelt es sich in der Re-
gel um landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen.

Weitere Informationen 
und Hilfe
Umfassende Informationen 
finden Sie im Merkblatt der 
AMA zum MFA 2025 im Kapi-
tel „3.3 kurzfristige nicht-land-
wirtschaftliche Nutzung“ un-
ter ama.at. 
Nehmen Sie bei außerland-
wirtschaftlichen Tätigkeiten 
auf Ihren bewirtschafteten 
Flächen die Beratungsleistun-
gen der BBK zeitgerecht in An-
spruch – ideal noch vor Beginn 
der Arbeiten und Lagerungen.

Beispiele für außerlandwirt-
schaftliche Nutzungen sind 
Zeltfeste, Grabungsarbeiten 
und vorübergehende Lagerun-
gen.

Verbauungen 
und Aufforstungen
Werden Flächen während des 
Kalenderjahres durch Straßen, 
Wege, Gebäude und derglei-
chen dauerhaft verbaut oder 
werden sie aufgeforstet, ver-
lieren sie ihre Beihilfefähig-
keit. Im Mehrfachantrag ist 
eine Korrektur durchzuführen 
und die betroffene Fläche mit 
dem Code „GI“ zu kennzeich-
nen. „GI“ steht für Grundinan-
spruchnahme, und Flächen-
prämien werden nicht ausge-
zahlt. Im Mehrfachantrag des 
Folgejahres sind die verbauten 
und aufgeforsteten Flächen aus 
dem Mehrfachantrag rauszu-
nehmen.

Trotzdem beihilfefähig

Unter folgenden Voraussetzun-
gen bleiben Flächen trotz vor-
übergehender außerlandwirt-
schaftlicher Nutzung beihilfe-
fähig und es ist keine Korrektur 
im Mehrfachantrag notwen-
dig:

	�  Der Boden, das Wasser und 
die Umwelt werden nicht 
stark beeinträchtigt. Motor-
sportveranstaltungen oder 
eine vorübergehende Schot-
terung des Bodens beeinflus-
sen die Umwelt und den Bo-
den beispielsweise zu stark, 
und die Beihilfefähigkeit ist 
nicht mehr gegeben. 
	�  Die außerlandwirtschaftli-

che Nutzung dauert inner-
halb der Vegetationsperiode 
vom 1. April bis 30. Septem-
ber nicht länger als 14 Tage. 
Außerhalb der Vegetations-
periode darf sie auch länger 
dauern. Innerhalb der Vege-
tationsperiode muss vor Be-
ginn eine Meldung online an 
die AMA erfolgen – im eAMA 
unter dem Reiter „Eingaben“ 
im Menüpunkt „andere Ein-
gaben“.
	�  Die Mindestbewirtschaf-

tungsbedingungen, wie Ern-
te bei Ackerkulturen und 
gemähtem Grünland oder 
Häckseln bei Brachen, kön-
nen auf zumindest 85 Pro-
zent des Schlages eingehal-
ten werden. 
	�  Nach Abschluss der außer-

landwirtschaftlichen Nut-
zung sind die Flächen wieder 
landwirtschaftlich nutzbar. 
Dies muss spätestens in der 
nächstjährigen Vegetations-
periode der Fall sein.

Kann einer dieser vier Punkte 
nicht erfüllt werden, ist die be-
troffene Fläche im Mehrfach-
antrag mit „GI“ zu kennzeich-
nen. Die beantragte Kultur und 
vorhandene Codierungen blei-
ben bestehen. Für GI-Schläge 
werden keine Flächenprämien 

gewährt. Wird die außerland-
wirtschaftliche Nutzung durch 
einen Dritten, wie die EVN, 
OMV oder Gemeinde verur-
sacht, werden im Zuge von 
Entschädigungszahlungen ne-
ben dem Ertragsentgang üb-
licher Weise auch entgangene 
Prämien abgegolten.

Lagerungen bei land-
wirtschaftlicher Tätigkeit
Heu-, Stroh-, Siloballen, Feld-
mieten, Erdaushubmaterial 
bleiben auch bei einer Lager-
dauer von mehr als 14 Tagen 
unter folgenden Bedingun-
gen beihilfefähig und müssen 
nicht aus der Fläche rausge-
rechnet werden:
	�  Die Materialien stammen 

vom eigenen Betrieb und 
werden nach der Ernte gela-
gert.
	�  Am Acker liegt der Lagerzeit-

raum zwischen Ernte der be-
antragten Kultur und Anlage 
der Nachfolgekultur oder der 
Zwischenfrucht.
	�  Am Grünland kann man 

trotz der Lagerung die bean-
tragte Schlagnutzung – zum 
Beispiel zweimähdig – er-
füllen. Das Lagergut muss  
spätestens vor Beginn der 
nächstjährigen Vegetations-
periode entfernt werden. 

Direktzahlungen, ÖPUL- und AZ-Prämien erhält 
man nur, wenn man landwirtschaftliche Flächen 
ganzjährig nutzt. Unter bestimmten Vorausset-
zungen bleiben Flächen trotz vorübergehender 
außerlandwirtschaftlicher Nutzung beihilfefähig. 
Welche diese sind, erfahren Sie im Beitrag.
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